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IV .

Unterrichtsplan für die Vollesſchule
( vom 12. April 1924 . )

ABl . Nr . 20.

Vergl . Stocker , Unterrichtsplan für die Volksſchule , Verlag der
Konkordia , 1924 : Gärtner u. Grimm , Wochenbuch 1. —3 . und 4 . —8 . Schul⸗
jahr , Verlag Boltze , Karlsruhe 1925 ; Walter , Stoffpläne der 8 Volksſchul⸗
klaſſen , Verlag Boltze , Karlsruhe 1926 .

I. Unterrichtszeit .

8

( 1) Die wöchentliche Unterrichtszeit beträgt 16 Stunden im
erſten bis dritten und 20 Stunden im vierten bis achten Schul⸗
jahr ; ſie kann auf höchſtens 18 Stunden im erſten , 21 im
zweiten , 24 im dritten und 32 im vierten bis achten Schuljahre
erhöht werden .

( 2) Die Stunden für den Handarbeitsunterricht der Mädchen
und das Turnen ſind in dieſen Höchſtzahlen der wöchentlichen
Unterrichtszeit , nicht dagegen in den Mindeſtzahlen eingerechnet .

( 8) An Schulen mit nur einem Lehrer , an denen die ge⸗
meinſame Unterrichtung aller acht Jahrgänge in einigen Wochen⸗
ſtunden zum Zwecke der Durchführung des Unterrichtsplanes in
Rückſicht auf die Größe der Schulräume oder die Zahl der Schüler
nicht möglich iſt , kann die Unterrichtszeit für die drei unteren
oder für die fünf oberen Schuljahre je nach den örtlichen Verhält⸗
niſſen durch das Kreisſchulamt in der Weiſe ermäßigt werden .
daß die Geſamtzahl der Unterrichtsſtunden für den Lehrer
wöchentlich 32 nicht überſteigt .

1. SchG . § 36. 2. SchG . § 42. Bmkg . 2 Abſ . 4 Seite 85. 3. SchG .
§ 37. Bmkg . 2 Seite 67.

II . Unterrichtsgegenſtände .
8

82

( 1) Geſetzlich gebotene Unterrichtsgegenſtände der Volks⸗
ſchule ſind :

1 . ö Religion , 2. Deutſche Sprache , 3. Größenlehre : a ) Rechnen ,
b) Geometrie , 4. Heimatkunde ( für die unteren 3 Schuljahre ) ,
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5. Erdkunde , 6. Geſchichte , 7. Naturkunde : a ) Naturgeſchichte

b) Naturlehre , 8. Zeichnen , 9. Geſang . Dazu kommen : 10. Leibes⸗

übungen ( Turnen ) , zunächſt für Knaben , 11. Unterricht in weib⸗

lichen Handarbeiten für Mädchen .

( 2) Von der gemäß § 36 des Schulgeſetzes und § 1 des Unter⸗

richtsplanes der Schule zur Verfügung ſtehenden Unterrichtszeit

entfallen 3 Stunden auf Religion , 6 bis 9 auf deutſche Sprache .
3 bis 6 auf Größenlehre , 3 bis 4 auf Heimatkunde , je 1 bis 2 auf

Erdkunde und Geſchichte , 2 bis 4 auf Naturkunde , je 1 bis 2 auf

Zeichnen und Geſang , 2 Stunden auf Turnen .

1 . SchG . 8 35. Bmkg . 1. 2. Seite 60 ff. SchG . § 40. Bmkg . 1 u. 3

Seite 74 u. 78 ff. 3O . § 2 Ziffer 3.

8. 3.

( ) Fremdſprachlicher Unterricht darf nur in

Volksſchulklaſſen erteilt werden , deren geſamte Unterrichtszeit

bis zu der in 81 bezeichneten oberen Grenze geht .

( 2) Der Unterrichtsplan ſolcher Schulen oder Schulabtei⸗

15 unterliegt der Genehmigung durch das Unterrichtsmini⸗

terium .

1. SchG . §S 35. Bmkg . 3 Seite 65. 2. SchG . § 38 Seite 68.

§ 4.

Der Unterrichtsplan kann für einzelne Schulen und Schul⸗

einheiten noch durch örtliche Arbeitspläne ergänzt wer⸗

den. Dies gilt namentlich für ſolche Stoffgebiete , die im Unter⸗

richtsplan nur in allgemeiner Umgrenzung enthalten ſind , oder

für eine Mehrheit von Schulen mit gleichartigen Verhältniſſen

aufgeſtellt werden : ſie bedürfen zu ihrer Durchführung der Ge⸗

nehmigung durch das Kreis - oder Stadtſchulamt .

Die in Abſatz 1 genannten Arbeitspläne ſind nicht identiſch mit den

Stoffplänen nach §S 45 SchO . Zu ihrer Genehmigung ſind daher nur die

Kreis⸗ bezw . Stadtſchulämter nicht auch die in §S 44 SchBo . bezeich⸗

neten Schulleiter zuſtändig ( SchBBoO . 8 44 Ziff 6) .

8 . 8 .

Die im Unterrichtsplan als Jahresaufgabe erſcheinende Um⸗

grenzung des Lehrſtoffes bedeutet hauptſächlich eine nähere Ziel⸗

ſetzung für Schulen , in denen eine Klaſſe nur aus einem Jahr⸗

gang beſteht . Für kleinere Schulen mit der üblichen Zuſammen⸗

faſſung von zwei oder drei Schuljahren zum gemeinſamen Unter⸗
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richt in einer Klaſſe oder Unterrichtsabteilung iſt die not⸗
wendige Anderung der Stoffverteilung und Stoffbehandlung in
beſonderen Arbeitsplänen ( § 4) kenntlich zu machen .

III . Unterrichtsgrundſätze .
§ 6.

Der Unterricht ſteht im Dienſt der allgemeinen Erzie⸗hungsaufgabe der Schule . Er erſtrebt die planmäßige har⸗
moniſche Entwicklung aller körperlichen und ſeeliſchen Anlagender Kinder und deren Erziehung zu geſunden , verſtändigen , reli⸗
giös⸗ſittlichen und lebensbrauchbaren Menſchen .

8

Die Volksſchule ſoll das Kind in verſtändnisvoller und ge⸗mütsbetonter Weiſe in das Natur⸗ und Menſchenleben ſeiner
engeren und weiteren Umgebung einführen ; dadurch wird ſie zurrechten Heimatſchule . Durch die Anleitung und Erziehung
zum ſelbſtändigen , ſelbſttätigen Aufnehmen und Begreifen , zum
zeichneriſchen , körperlichen und geiſtigen Geſtalten des Bildungs⸗
ſtoffes ſoll ſie den Wert und die Bedeutung einer echten Ar⸗
beitsſchule erhalten .

IV . Anterrichtsmittel .
8 8 .

Für alle Schulen verbindlich iſt das amtliche Leſebuch . Die
Einführung anderer Unterrichtsmittel für die Hand der Schüler
bedarf der Genehmigung durch das Kreis⸗ oder Stadtſchulamt .

330 . § 2 Ziff . 2. SchBVo . § 44 Ziff . 9. Bmkg .

Wegen Verwendung der Bibel im Leſeunterricht vergl . Bmkg . zu 8§23 .

V. Anterrichtsziele .
5 C8 9 .

Religion .

Der geſamte Lehrplan für den Religionsunterricht wird nach
§ 40 des Schulgeſetzes in den einzelnen Stufen und Klaſſen der
Volksſchule von der oberen geiſtlichen Behörde aufgeſtellt , welche
die Ausführung desſelben durch ihre Beamten überwachen und
Prüfungen über den Religionsunterricht vornehmen laſſen kann.Die Verfügungen der Kirchen⸗ und Religionsgemeinſchaftenin Bezug auf den 9 eligionsunterricht werden auf Mitteilung der
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geiſtlichen Behörden den Lehrern vom Unterrichtsminiſterium zur

Darnachachtung verkündet .

SchG . §S 40 Bmkg . 3 Seite 78. RelVO . 88 8, 9 Abſchnitt V 2.

8 10.

Deutſche Sprache .

Der Deutſchunterricht bildet ein einheitliches Unterrichtsfach

mit dem Ziel der Erziehung zum ſelbſtändigen Gebrauch der

deutſchen Mutterſprache in Wort und Schrift und der Einführun

12 — 22 — 8 r
3

in das deutſche Schrifttum . Er umfaßt Leſen , Schönſchreiben ,

Sprachlehre , Rechtſchreiben und Aufſatz .

8

Größenlehre .

à) Rechnen .

Klares Verſtändnis für Zahlengrößen und ihren Aufbau .

Zahlenmäßiges Erfaſſen der Dinge . Sicherheit im mündlichen

und ſchriftlichen Rechnen mit unbenannten und benannten Zahlen

und in der Anwendung der vier Grundrechnungsarten auf ein⸗

fache Verhältniſſe des bürgerlichen Lebens .

p) Geometrie .

Anſchauliches Auffaſſen und Erkennen von Dingen und

Formen in ihrer Geſtalt und Größe durch ÜUbung im Ausmeſſen ,

Schätzen , Vergleichen und Berechnen .

842

Heimatkunde .

Liebevolles Verſtändnis für die wichtigſten Dinge und die

Vorgänge der Umwelt des Kindes , ſoweit ſie ihm sum Erlebnis

werden können , und dadurch Weckung und Förderung der Heimat⸗

liebe und Erziehung zur Lebensgemeinſchaft unſeres Volkes .

Fähigkeit , zu beobachten und das richtig Erkannte ſprachlich , bild⸗

lich und körperlich in einer dem kindlichen Alter entſprechenden
4*A 3 8 R *

Weiſe darzuſtellen und mitzuteilen .

§ 13.

Erdkunde .

Kenntnis von Land und Leuten in der engeren Heimat und

im deutſchen Vaterland , überſichtliche Bekanntſchaft mit fremden

Ländern und Erdteilen . Cinblick in die natürlichen , wirtſchaft⸗
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lichen , ſtaatlichen und kulturellen Grundlagen und Beziehungen
der menſchlichen Lebensgemeinſchaft . Einiges Wiſſen vom Bau
der Erde und ihrer Stellung im Weltgebäude .

§ 14 .

Geſchichte .

Kenntnis der wichtigſten geſchichtlichen Tatſachen und kul⸗
turellen Zuſtände der deutſchen Vergangenheit . Verſtändnis der
Gegenwart und der wichtigſten verfaſſungs⸗ und verwaltungs —
mäßigen Einrichtungen unſeres öffentlichen Lebens . Erziehung
der Schüler zur ſpäteren Mitarbeit am Wohl und Gedeihen von
Volk und Staat .

819

Naturkunde .

a) Naturgeſchichte .

Kenntnis von wichtigen Tieren und Pflanzen , von Geſteins⸗
und Bodenarten , Einſicht in das Leben der Natur durch eigene
Beobachtungen und Verſuche . Erziehung zum Naturgenuß , zuSchutz und Pflege von Tieren und Pflanzen . Kenntnis des
menſchlichen Körpers zum Zwecke einer vernünftigen Lebens⸗
führung .

b) Naturlehre .

Verſtändnis für das geſetzmäßige Wirken der Naturkräfte
durch Beobachtung der wicht igſten Naturerſcheinungen und Vor⸗
gänge des täglichen Lebens ſowie durch einfache , ſoweit als mög⸗
lich von den Schülern ſelbſt durchzuführende Schulverſuche .

16.

Zeichnen .

E ziehung zum richtigen Sehen und zu einer klaren Auf
faſſung der Dinge . Pfl ege des Formen - und Farbenſinnes durch
Übungen nach der Anſchauur ng und aus dem Gedächtnis . Förde⸗
rung des guten Geſchmackes und des Verſtändniſſes für das
Schöne in der Natur und in den S höpfungen der Kunſt . Schu⸗lung der zeichneriſchen Ausdrucksfähickeit .

Geſang .

Erziehung zum Genuß des Schönen und Echten in der
muſikaliſchen Kunſt durch Pflege des ſprachlich und 51016955 Liedgeſangs , insbeſondere des deutſchen Volksliedes

21
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Planmäßige Entwicklung und Schulung des muſikaliſchen Gehörs

und der ſtimmlichen Anlagen , des Gefühls und Verſtändniſſes für

das Melodiſche , Rhythmiſche und Dynamiſche in der Tonſprache .

Einführung in die Notenſchrift .

auch das religiöſe Lied beſondere

Berückſichtigung erfahren . Dies wurde ſowohl im Lehrplan dom

24. April 1869 ( § 63) , wie auch im Unterrichtsplan vom 18. Auguſt 1906

( 8 165 ) ausdrücklich ausgeſprochen , in dem letzteren mit dem Zuſatz , daß

„der bisherigen Übung entſprechend von der für den Geſang vorge⸗

ſchriebenen Unterrichtszeit wöchentlich eine halbe Stunde für die Ein⸗

übung der kirchlichen Geſänge auszuſcheiden und im Stundenplan be⸗

ſonders zu vermerken “ ſei .
Wenn in § 17 das religiöſe bezw . kirchliche Lied nicht ausdrücklich

genannt wird , ſo hängt dies mit der ganzen Faſſung des Paragraphen

zuſammen , der nur allgemeine Geſichtspunkte für die Pflege des Geſangs

aufſtellen . im übrigen aber an der hergebrachten Übung hinſichtlich der

im Geſangsunterricht vorzugsweiſe zu übenden Lieder nichts ändern

wollte . Hiernach iſt auch nach dem neuen Lehrpaln das kirchliche Lied

in dem ſeitherigen Umfang im Geſangsunterricht zu pflegen . Vergl . auch

Stocker , Unterlichtsplan für die Volksſchule S. 56.

§ 18.

Leibesübungen (Turnen) .

Förderung einer geſunden leiblichen und ſeeliſchen Entwick⸗

lung der Jugend . Gewinnung von Kraft und Gewandtheit , Ge⸗

wöhnung an eine ſchöne Körperhaltung in Ruhe und Bewegung .

Erziehung des Geiſtes und Willens zur Herrſchaft über den

Körper , zu Beſonnenheit , Mut und Ausdauer , zum Ordnungs⸗

und Gemeinſinn .

Neben dem Volkslied ſoll

Durch Bekanntmachung vom 15. Febr . 1921 ABl . Nr . 7 hat das

UM. angeordnet , „ daß bei Erteilung des Unterrichts im Turnen und

Spiel der Lehrer ſtets ununterbrochen anweſend ſein muß . Die Mit⸗

verſehung von zwei Klaſſen in der Art , daß der Lehrer bald in der einen ,

bald in der anderen tätig iſt , iſt deshalb beim Turnunterricht nicht zu⸗

läſſig “.
Vergl . auch Bmkg . zu SchO . §S 73.

VI . Stoffverteilung auf die einzelnen Schuljahre .

819 .

Lehrſtoff für den Religionsunterri cht der ein⸗

zelnen Schuliahre iſt aus den Sonderlehr p länen zu ent⸗

nehmen , ebenſo der Lehrſtoff für den Ar beitsunterricht

aus den beſonderen Stoffplänen .

SchG . §S 40 Bmkg . 3 Seite 78. § 42 Bmkg . Ziff . 2 Abſ . 4 Seite 85.
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1. Schuljahr .

( In der Regel Geſamtunterricht . )

Lefen : Die deutſche Schreibſchrift . Dazu kann von Neu⸗
jahr ab auch noch mit dem Leſen der deutſchen Druckſchrift be⸗
gonnen werden .

Schönſchreiben : Planmäßige Schreibübungen , Ge⸗
winnung der Buchſtabenformen im Schreibleſeunterricht . Form⸗
richtiges Abſchreiben von der Wandtafel und aus der Fibel .

Sprachlehre und Rechtſchreiben : Lautbildung ,
Hellaute , Leiſelaute , Lautieren . — Silbentrennung . Der Punkt .
Aufſchreibübungen .

Rechnen : Anſchauliche Behandlung der Zahlen 1 bis 20
mit übungen im Zu⸗ und Abzählen von 1 bis 5.

Heimatkunde : Das Kind in Schule und Haus . Tiere
und Pflanzen der nächſten Umgebung . Märchen .

Zeichnen : Malendes Zeichnen .

Geſang : Auffaſſung von Einzeltönen und kleinen Ton⸗
Jruppen mit Verwendung des Dreiklangs der 1. Stufe und der
Fünftonreihe . Sorgfältige Lautbildung . Singreigen und Spiel⸗
lieder , gemeinſam und einzeln . Stimmumfang d ' —a ' .

⏑ο

Lieibesübungen : Körperbewegungen aller Art in Spiel⸗
florm . Einfache übungen im Gehen und Hüpfen , Lauf und Ball⸗
ſpiele , Nachahmungs⸗ , Scherz - und Singſpiele .

§ 21 .

2. Schuljahr .

Leſen : Die deutſche Druckſchrift . Leſen leichter Stücke im
amtlichen Leſebuch unter Beachtung einer lautreinen Ausſprache ,
der Satzzeichen und einer ſinngemäßen Betonung . Einführung
in das Verſtändnis des Geleſenen . Wiedergabe .

Schönſchreiben : Behandlung der Buchſtaben des deut⸗
ſchen Abe durch übung der Grundformen und richtige Nach⸗
bildung der Buchſtaben und Buchſtabenverbindungen .

Sprachlehre und Rechtſch réiben : Das Hauptwort .
Der beſtimmte und unbeſtimmte Artikel . Die Ein⸗ und Mehr⸗
zahlbildung .

15 Fortgeſetzte übungen im Lautieren und in der ſchriftlichen
Wiedergabe des Lautierten . Buchſtabieren . Dehnung , Schärfung ,
Großſchreibung , Silbentrennung . Niederſchrift kleiner Sätze nach
vorausgegangener lautrichtiger Ausſprache und Beſprechung der
beſonderen Schwierigkeiten im Rechtſchreiben .

Unterrichtsplan vom 12. April 1924 . § 20. 323
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Aufſatzvorübungen : Übungen in der einfachen münd⸗

lichen und ſchriftlichen Darſtellung zuſammenhängender Gedanken

aus dem Anſchauungs⸗ und Erlebniskreis des Schülers als Vor⸗

bereitung für den eigentlichen Aufſatzunterricht .

Rechnen : Erweiterung des Zahlenkreiſes bis 100 unter Be⸗

achtung der Stellenwerte . Zu⸗ und Abzählen mit den Zahlen 1

bis einſchließlich 10 mit und ohne Zerlegen . Reihenbildung als

Vorſtufe des Einmaleins . Angewandte Aufgaben .

Heimatkunde : Der Erlebniskreis des Kindes im Wohn⸗

ort und in der nächſten Umgebung , in Garten , Feld und Wald .

Der Ortsplan , die Gemarkung , öffentliche Gebäude , geſchichtliche

Denkmäler . Das Erwerbsleben der Ortseinwohner .

Das Jahr , ſeine Einteilung , die wichtigſten Vorkommniſſe im

Jahresverlauf .
Zeichnen : Gedächtnismäßiges Zeichnen von Formen des

Sachunterrichts . Erlebniszeichnen .

Geſang : Erkennen und Wiedergeben leicht faßlicher

Motive , gebildet aus Tönen der Sechstonreihe und der Drei⸗

klänge . Weckung des rhythmiſchen Sinnes durch Zählen ſowie

durch Markieren der Taktteile . Spiel⸗ und Kinderlieder . Stimm⸗

umfang d —t ' .

Leibesübungent : Siehe 1. Schuliahr .

8 2²

3. Schuljahr .

Leſen : Fortſchreitende Ubung im geläufigen und ſinngemäß

betonten Leſen , im Erfaſſen des Sprach⸗ und Sachinhalts und in

der erzählenden , ſprachlich wohlgeordneten Wiedergabe des Be⸗

ſprochenen in einfachen Sätzen . Mit Beginn des Winterhalb⸗

jahres : Leſen der lateiniſchen Druckſchrift .
Schönſchreiben : Fortgeſetzte übung der deutſchen Buch⸗

ſtaben des großen und kleinen Abe nach Gruppen mit gemein⸗

ſamer Grundform unter Beachtung einer ſchönen Druckverteilung ,

zuſammenhängende Schönſchreibübungen . Einführung zin dis

lateiniſche Schreibſchrift mit Beginn des Winterhalbjahres .

Sprachlehre und Rechtſchreiben . Der einfache

Satz . Das Zeitwort in der Nennform und in den drei Haupt⸗

zeiten . Die Befehlsform . Das Eigenſchaftswort . Mehrzahl⸗

bildung desſelben in Verbindung mit dem Hauptwort .

Silbentrennung . Häufige Rechtſchreibübungen auf der

Schiefertafel und von Zeit zu Zeit auch in das übungsheft nach

vorausgegangener Beſprechung der beſtehenden Schwierigkeiten

im Rechtſchreiben .
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Aufſatzvorübungen wie im 2. Schuljahr mit erweiter⸗
ten Anſprüchen .

Rechnen : Das kleine Einmaleins . Erweiterung des Zahlen⸗
gebiets bis 1000 unter Beachtung der Stellenwerte und Fort⸗
führung des Einmaleins zum Einmaleins der Zehnerzahlen .
Mündlich : Leichte Aufgaben im Zuzählen und Abziehen , im Ver⸗
vielfachen , Enthaltenſein und Teilen innerhalb des erweiterten
Zahlenkreiſes . Schriftlich : Zu⸗ und Abzählen . Einfache Schluß⸗
rechnungen . Einführung einiger gebräuchlicher Münz⸗ , Maß⸗ und
Gewichtsnamen .

Heimatkunde : Die heimatliche Landſchaft und ihre
natürliche Beſchaffenheit , ihre Bodengeſtalt und Bewäſſerung .
Heimatliches Tier⸗ und Pflanzenleben . Natürliche und gewerb⸗
liche Erzeugniſſe , das Berufsleben der Bewohner . Siedelungen .
Verkehrswege .

Die Amtsſtadt , die Beziehungen von Stadt und Land . Der
Amtsbezirk mit ſeinen wichtigſten Einrichtungen und Behörden .

Heimatliches Kulturleben , Sitten und Gebräuche , mundart⸗
liche Ausdrücke und Redewendungen . Sagen und geſchichtliche Er⸗
innerungen . Heimat⸗ , Denkmal⸗ und Naturſchutz .

Anfertigung geographiſcher Skizzen . Entſtehung der Heimat⸗
karte . Beobachtung von Witterungs⸗ und Himmelserſcheinungen .

Zeichnen : Siehe 2. Schuljahr .

Geſang : Aufbau der Cdur Tonleiter . Darſtellung durch
Noten mit Benennung der Tonleitertöne . Notenwerte und An⸗
wendung derſelben bei rhythmiſchen übungen an der Tonleiter
und den Hauptdreiklängen . , ½ , Takt . Reigen und Kinder⸗
lieder . Stimmumfang c ' —c “ .

Leibesübungen : Siehe 1. Schuljahr .

8 238 238.

4. Schuljahr .

Leſen : Geläufiges Leſen der lateiniſchen und deutſchen
Schreib⸗ und Druckſchrift unter Beachtung des natürlichen Wort⸗
und Satztones . Erhöhte Anſprüche an das Verſtändnis und an die
freie , zuſammenfaſſende Wiedergabe des Geleſenen .

Schönſchreiben : Fortgeſetzte übungen in deutſcher und
lateiniſcher Schrift .

Sprachlehre und Rechtſchreiben : Die Ergän⸗
zungen des einfachen Satzes . Die Abänderung des Hauptwortes
in den vier Fällen der Ein⸗ und Mehrzahl . Abänderung und
Steigerung des Eigenſchaftswortes in Verbindung mit dem Haupt⸗
wort . Das perſönliche Fürwort . Die drei Nebenzeiten . Die Ab⸗

3
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wandlung des Zeitwortes in allen Haupt - und Nebenzeiten der

tätigen Form in der beſtimmten Redeweiſe .

Diktate als Rechtſchreibübungen namentlich unter Beachtung

der bei verſchiedenen Niederſchriften feſtgeſtellten und früher ſchon

beſprochenen Verſtöße gegen das Rechtſchreiben . Die Verwendung

von Doppelpunkt , Frage⸗ und Ausrufezeichen .

Vom 4. Schuljahr ab iſt alle 14 Tage ein Diktat in das dazu

beſtimmte Heft einzutragen .

Aufſatz : Als Aufſätze kommen hier in Betracht : Schrift⸗

liche Wiedergabe von dem , was vorerzählt , geleſen oder im Sach⸗

unterricht erarbeitet wurde , leichte Beſchreibungen und Darſtel⸗
lungen eigener Beobachtungen und gemeinſamer Wahrnehmungen

oder Erlebniſſe .
Vom 4. Schuljahr ab ſoll alle 14 Tage ein Aufſatz in das Auf⸗

ſatzheft eingetragen werden .

Rechnen : Erweiterung des Zahlenkreiſes bis zu einer

Million . Die 4 Grundrechnungsarten innerhalb des angegebenen

Zahlenkreiſes mit unbenannten und einfach benannten Zahlen

mündlich und ſchriftlich . übungen im Schlußrechnen mit geraden

Verhältniſſen .

Erdkunde : Baden nach ſeinen natürlichen Landſchaften .
Bodenform und Bewäſſerung . Bodenbeſchaffenheit . Bodenſchätze .
Klimatiſche Verhältniſſe und Bodenerzeugniſſe . Siedelungen .

Die wirtſchaftlichen Verhältniſſe . ( Land⸗ und Waldwirtſchaft , Ge⸗

werbe , Handel und Verkehr ) .

Naturkunde : Pflanzen mit deutlich erkennbaren , ein⸗

fachen Blütenteilen . Einige Säugetiere und Vögel , Geſteine der

Heimat .

Zeichnen : Erlebniszeichnen . Freihändiges Zeichnen flacher

Gebrauchsgegenſtände und einfacher Naturformen aus dem Ge⸗

dächtnis und nach der Anſchauung . übungen im Sehen und

Wiedergeben der Grund - und Miſchfarben .

Geſang : G- dur . Tonleiter⸗ und Dreiklangstöne in ver⸗

ſchiedener rhythmiſch - melodiſcher Zuſammenſtellung . Achtelnote

und Achtelpauſe , punktierte Noten . / , 56 , / Takt . Die Haupt⸗

ſtärkegrade . übungen zur Bildung der Kopfſtimme . Vorberei⸗

tung des zweiſtimmigen Geſangs . Einfache Volkslieder . Stimm⸗

umfang b —d “ .

Leibesübungen : Laufübungen und Spiele . Frei⸗ und

Geräteübungen Sprung⸗ und Wurfübungen . Ordnungs⸗

übungen , Schwimmen und Wandern .

Nach Anordnung des vorm . OSchR . iſt vom vierten Schuljahr

an an Volksſchulen , die nur von Schülern des katholiſchen oder evangeli⸗

ſchen Bekenntniſſes beſucht werden , in einer , im Stundenplan beſonders

7De
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zu bezeichnenden Wochenſtunde anſtelle des Leſebuchs das für das be⸗
treffende Bekenntnis amtlich eingeführte Lehrbuch der bibliſchen Ge⸗
ſchichtee zu verwenden .

Die Anordnung geht zurück in die Zeit der früheren konfeſſionellen
Schule und hat ihren Urſprung in einer Bekanntmachung des vorm .
OSchR . vom 9. Juli 1869 — SchVOBl . Nr . X S. 187 , in der anläßlich
der Verkündung des Lehrplans für den evangeliſchen Religionsteil be⸗
ſtimmt wurde , daß bei dem Leſeunterricht in evangeliſchen Volksſchulen
„ neben den eigentlichen Leſebüchern auch die ordnungsmäßig einge⸗
führten evangeliſchen Religionsbücher mit Ausſchluß des Katechismus
Verwendung finden können “ .

Die Anordnung wurde ſodann durch Bekanntmachung vom 14. Aug .
1869 — SchVOBl . Nr . XII S. 204 —auf die katholiſchen Volksſchulen
ausgedehnt .

Sie wurde auch nach Einführung eines amtlichen Leſebuchs ( im
Jahr 1870 ) und nach Einführung der gemiſchten Schule ( 1876 ) für die
tatſächlich konfeſſionell ungemiſcht gebliebenen Volksſchulen auf⸗
rechterhalten . Gegenüber den hierwegen aufgetretenen Zweifeln hat die
Oberſchulbehörde mit Bekanntmachung vom 24. Febr . 1885 — SchVOBl .
Nr . III —ſich wie folgt ausgeſprochen :

„ Wir sind veranlaßt , darauf aufmerksam zu machen , daß
die Vorschrift , wonach bei dem Leseunterricht der Volks -
schulen neben dem eigentlichen Lesebuch auch die ordnungs -
mähig eingeführten Religionslehrbücher , mit dem Ausschlußb
des Katechismus , Verwendung finden können , und daß die
Wochenstunde , in welcher dies geschehen soll , jeweils im
Stundenplan für die einzelnen Schulen zu bezeichnen ist ,
— Bekanntmachung vom 9. Juli und 14. Kugust 1869 — für

Volksschulen , deren Schüler nicht verschiedenen religiösen
Bekenntnissen angehören , nicht auber Wirksamkeit getreten ,
somit auch fernerhin zu beobachten ist . “

Auch anläßlich der Verkündung eines neuen Lehrplans für den
evangeliſchen Religionsunterricht im Jahr 1894 wurde in der bezüglichen
Bekanntmachung der OSchR . vom 12. März 1894 — SchVOBl . Nr . IV
—die gleiche Anordnung wiederholt .

Die Einrichtung war von Anfang an auf die vier oberen Schul⸗
jahre beſchränkt . Der Unterricht ſelbſt iſt als ein Teil des Leſeunter⸗
richts von dem Lehrer nach den für dieſen Unterricht geltenden Grund⸗
ſätzen und Vorſchriften zu erteilen .

Durch die Einführung des neuen Lehrplans wird die Anordnung
vom 24. Februar 1885 nicht berührt , zumal ſie unabhängig von dem
jeweils geltenden Unterrichtsplan erlaſſen worden iſt . Hiernach iſt auch
weiterhin an konfeſſionell ungemiſchten Schulen vom
vierten Schuljahr ab wöchentlich eine ſog . Bibelleſeſtunde
abzuhalten und im Stundenplan beſonders vorzuſehen .

Als konfeſſionell ungemiſchte Schulen bezeichnete der
OSchR . ſolche , an denen nur Lehrer des gleichen Religionsbekenntniſſes
angeſtellt ſind . Etwa in geringer Zahl vorhandene Schüler eines anderen

Bekenntniſſes ſollen aber zur Teilnahme an dem Unterricht gegen ihren
Willen nicht beigezogen , ſondern während des Unterrichts anderweit be⸗
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ſchäftigt werden . Bktm . des SchR . vom 11. Juni 1909 — SchVOBl.
Nr . XIII . Dieſe Auslegung ſtützt ſich auf die Beſtimmung in §87 des

Geſ . über den ElG . vom 8. März 1868 , wonach auch die konfeſſionelle

Schule Kinder eines anderen Bekenntniſſes , für das am Ort keine eigene

Schule beſtand , umfaßte . Ob und in wieweit ſie ſich reibungslos durch⸗

führen läßt , wird von den Verhältniſſen der einzelnen Schule und

weſentlich davon abhängen , wie groß die Zahl der Schüler des anderen

Bekenntniſſes iſt .

§ 24 .

Schuljahr .

Leſen : Erweiterung des Stoffgebiets des 4. Schuljahres

und Vertiefung der methodiſchen Behandlung .

Schönſchreiben : Fortgeſetzte übung des Schreibens

beider Schriftarten in größeren Schriftſätzen

Sprachlehre und Rechtſchreiben : Die Umſtands⸗

beſtimmungen . Die Beifügungen . Sätze mit gehäuften Satz⸗

gliedern . Das Umſtandswort , das Vorwort , das Zahlwort und

das Fürwort . Abwandlung des Hauptwortes in Verbindung mit

Zahl - und Fürwort . Die Leideform .

Beſondere Fälle der Groß - und Kleinſchreibung . Die Schrei⸗

bung gleich⸗ und ähnlichlautender Wörter . Diktate .
Aufſat : Erhöhte Anforderungen an eine ſelbſtändige und

freie Gedankenordnung und Gliederung , Sprachformung und

Satzbildung . Einfache Briefe .

Rechnen : Eingehende und zuſammenfaſſende Behandlung

unſerer Geld⸗ , Maß⸗ und Gewichtsordnung unter Ausſchluß der

Flächen⸗ , Körper⸗ und Zeitmaße . Die vier Grundrechnungsarten

mit mehrſortig benannten Zahlen mündlich und ſchriftlich unter

Erweiterung des Zahlenkreiſes über eine Million hinaus . Einfüh⸗

rung in den Gebrauch der dezimalen Schreibweiſe in Verbindung

mit den behandelten Maßen . Schlußrechnungen mit geraden Ver⸗

hältniſſen .
Erdkunde : Vertiefte und zuſammenfaſſende Behandlung

von Baden . Bodenbeſchaffenheit , Bewohner , wirtſchaftliches

Leben . Bilder aus der Volkskunde . Sagen und Geſchichtsbilder
mit heimatlicher Beziehung . Die Verwaltungsbezirke des Landes

und ihre Aufgaben . Baden als Teil der ſüddeutſchen Landſchaften .

überſicht über die ſüddeutſchen Staaten ; ihre wirtſchaftlichen und

kulturellen Beziehungen zu Baden .

Naturkunde : Erweiterung und Vertiefung des Stoff⸗

gebietes des 4. Schuljahres unter Beachtung einer vergleichenden

biologiſchen Tier⸗ und Pflanzenbetrachtung . Pflanzen mit Blüten⸗

ſtänden . Laubbäume ( Sbſtbäume ) und Veerenſträucher . Wichtige

9 8

Vertreter aus der Klaſſe der Kriechtiere . Amphibien und Fiſche .
Geſteine aus den in der Erdkunde behandelten Gebieten .
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Zeichnen : Erweiterung und Vertiefung des Lehrſtoffes33 0 0
im 4. Schuljahr .

Geſang : F. und Dadur . Rhythmiſchnelodiſche übungen
mit Zugrundelegung von Wörtern und Sätzen . Der Schwellton
und die Ausgleichung des Bruſt⸗ und Kopfregiſters . Zweiſtim⸗
miger Geſang , Volkslieder ein⸗ und zweiſtimmig . Stimm⸗
umfang a—t “.

Leibesübungen : Siehe 4. Schuljahr .
Für die Längemaße und Gewichte ſind im Unterricht folgende amt⸗

liche Abkürzungen anzuwenden . Längenmaße : Kilometer —
km, Meter — m, Dezimeter — dm , Zentimeter om, Millimeter — mm.
Gewichte : Tonne — t, Doppelzentner — daz, Kilogramm — kg ,Hektogramm — hg, Gramm — g, Milligramm — mg . VoO. des Reichs⸗kanzlers vom 17. Januar 1912 — Zentralblatt für das Deutſche ReichNr. 4, ABl . 1912 Nr . XI .

8 25 .

6. Schuljahr .

Leſen : Fortgeſetzte übung im ſprachrichtigen , geläufigenund ſchönen Leſen größerer Stücke aus der deutſchen Dichtungund Proſa unter Benützung des amtlichen Leſebuchs ; mit Ge⸗
nehmigung der zuſtändigen Dienſtbehörde können auch andere
geeignete Leſeſtoffe beigezogen werden . Proben mundartlicher
Dichtung . Vertieftes Eindringen in den Gedänken⸗ und Sprach⸗gehalt der Leſeſtoffe . Einiges von deutſchen Dichtern . Vielſeitigemündliche und ſchriftliche Verwertung des Geleſenen .

Schönſchreiben : übung beſonders ſchwieriger Buch⸗
ſtabenformen und Buchſtabenverbindungen , die in ſchriftlichen
Arbeiten , namentlich im Aufſatz verfehlt worden ſind . Weitere
planmäßige Ausbildung im deutlichen gefälligen und geläufigen
Schreiben ; dieſe Forderung iſt in allen ſchriftlichen Arbeiten zu
beachten .

Sofern dieſes Ziel des Schönſchreibunterrichts in den drei
oberen Schuljahren erreicht iſt , können die regelmäßigen , rein
formalen Schreibübungen beſchränkt und durch andere übungen
aus dem Deutſchunterricht oder durch Zeichnen erſetzt werden .

Sprachlehre und Recht ſchreiben : Wiederholung
aller bisher behandelten Satzteile . Wortkunde , Bildung von Wort⸗
familien . Die Beiordnung .

Rechtſchreibübungen aus dem ganzen bisher behandelten
Sprachgebiet unter beſonderer Berückſichtigung der Setzung von
Satzzeichen .
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Aufſatz : Erhöhte Anforderungen an die erzählende und

beſchreibende Darſtellung von Ergebniſſen des Unterrichts , von

Vorkommniſſen und Erlebniſſen aus Natur⸗ und Menſchenleben .

Briefe .
Größenlehre : Grundlegende Behandlung der Bruch⸗

lehre unter Beſchränkung auf einfache Verhältniſſe des praktiſchen

Lebens . Die Grundrechnungsarten mit gemeinen Brüchen unter

Anſchluß des Bruches als Vervielfacher und Teiler . Das Zeit⸗

maß . Der Dezimalbruch und ſeine Verwendung in den vier

Grundrechnungsarten . Verwandlung eines gemeinen Bruches in

einen Dezimalbruch und umgekehrt . Erweiterung des Schluß⸗

rechnens auf ungerade Verhältniſſe , Anwendung des Zweiſatzes im

ſchriftlichen Rechnen .

Raumbetrachtung und Formenlehre am Prisma ( Würfel ) .

an Pyramide , Walze , Kugel : Körper , Fläche , Winkel , Linien .

Umfangsbeſtimmungen der behandelten Flächen ausſchließlich des

Kreiſes .

Erdkunde : Deutſchland . Die natürlichen Land⸗

ſchaften ; Landwirtſchaft und Gewerbe , Handel und Verkehr . Die

Bewohner Deutſchlands . Stammesarten , Sitten und Gebäuche ,

Sagen , geſchichtliche Denkwürdigkeiten . Kurze Beſchreibung der

Gliedſtaaten . Geographiſche , wirtſchaftliche und kulturelle Be⸗

ziehungen Deutſchlands zu den Nachbarländern .

Einfache Wetterbeobachtungen , Beachtung wichtiger Himmels⸗

erſcheinungen .

Geſchichte : Aus Badens Vorzeit . Baden unter den

Römern , Alemannen und Franken . Von der Völkerwanderung .

Die Einführung des Chriſtentums . Karl der Große . Die deutſche

Kultur unter den Kaiſern : Otto der Große , Friedrich Barbaroſſa⸗

Rudolf von Habsburg , Karl V.

Bilder aus dem Leben des Mittelalters : Klöſter , Bauern⸗

ſtand , Rittertum , Städte . Mittelalterliche Baudenkmäler der

Heimat .

Die Einwirkung der Kreuzziige auf die Entwicklung von

Kultur , Wirtſchaft und Handel . Entdeckungen und Erfindungen .

Die Reformation . Die Bauernbewegung .

Naturkunde : Gräſer , insbeſondere unſere Getreidearten ,

Nadelhölzer . Einfache Kultur⸗ , Gift⸗ und Heilpflanzen . Wirbel⸗

loſe Tiere . Wirtſchaftlich wichtige Geſteine . Die Bodenarten der

engeren Heimat .

Einfache phyſikaliſche Verſuche und Beobachtungen in Vor⸗

gängen des täglichen Lebens . Allgemeine Eigenſchaften der

Körper . Mechanik einfacher Werkzeuge . Vom Waſſerdruck und

vom Druck der Luft .
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Zeichnen : Erweiterte Üübungen des 5. Schuljahres . Per⸗
ſpektiviſches Zeichnen flacher Gegenſtände aus dem Geſichts⸗kreis der Schüler nach der Anſchauung und aus dem Gedächtnis .
Schmückendes Zeichnen , für Mädchen beſonders auch zur Ver⸗
wertung im Handarbeitsunterricht .

Geſang : B. und Xdur . Rhythmiſche und dynamiſche
Übungen in Verbindung mit Stimmbildungsübungen . Einfüh⸗
rung in den dreiſtimmigen Geſang . Tonalitätsübungen , gebildet
aus der Verbindung der Hauptdreiklänge . Volkslieder und volks⸗
tümliche Lieder . Stimmumfang g —g “

Leibesübungen : Siehe 4. Schuljahr .

§ 26 .

7. Schuljahr .

Leſen : Siehe 6. Schuljahr .

Schönſchreiben : Siehe 6. Schuljahr .
Sprachlehre und Rechtſchreiben : Die Satzver⸗

bindung durch Unterordnung . Wirklichkeits⸗ und Möglichkeits⸗form des Zeitwortes . Die wörtliche und die ſinngemäß ange⸗führte Rede . Sprachliche Zergliederung leichter Leſeſtücke . Recht⸗
ſchreibübungen wie im 6. Schuljahr mit entſprechend höheren An⸗
forderungen .

Aufſatz : Siehe 6. Schuljahr .
Größenlehre : Die Vomhundertrechnung in vielſeitiger

Anwendung auf das wirtſchaftliche Leben , namentlich bei Zins⸗
berechnungen mit der Frage nach Zins , Zinsfuß und Kapital .
Gewinn⸗ und Verluſtrechnungen .

. Das Flächenmaß . Inhaltsberechnung von Vieereck , Dreieck ,
Vieleck , Kreis ( nach Umfang und Flächeninhalt ) . Der Ober⸗
flächeninhalt vom Prisma und von der Walze .

Erdkunde : Europa : Die wichtigſten Länder nach ihrer
natürlichen Beſchaffenheit , ihren ſtaatlichen , wirtſchaftlichen und
kulturellen Verhältniſſe und in ihrer Beziehung zu Deutſchland .
Das Deutſchtum in den Grenzländern .

Erde , Sonne und Mond , Entſtehung von Tag und Nacht , die
Jahreszeiten .

Geſchichte : Der dreißigjährige Krieg und ſeine Wirkungen
auf die kulturellen Verhältniſſe in Deutſchland . Einiges aus der
Geſchichte der badiſchen Markgrafſchaften , der Kurpfalz , von

Vorderöſterreich und von anderen geiſtlichen und weltlichen Herr⸗
ſchaften , je nach den örtlichen Verhältniſſen .
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Friedrich der Große

Aund Maria Thereſia . Deutſchland zur Zeit Ludwigs XIV . Die

franzöſiſche Revolution . Die Napoleoniſche Zeit . Karl Friedrich

und die Entſtehung des heutigen Badens .

Naturkunde : Der Menſch , ſein Körperbau und ſeine

Lebensorgane . Nahrungsmittel aus der Tier⸗ und Pflanzenwelt ,

Pilze . Einfache . ⸗ für die Lebeweſen wichtige chemiſche Vorgänge .

Von der Wärme , vom Licht und vom Schall .

Zeichnen : Angemeſſene Erweiterung des Lehrſtoffs des

6. Schuljahres . Perſpektiviſches Zeichnen voll kör perlicher

Natur - und Kunſtformen nach der Anſchauung und aus dem Ge⸗

dächtnis . Freihändiges Zeichnen von Riſſen und Schnitten ein⸗

facher Gegenſtände im verjüngten Maßſtab zur beſonderen Ent⸗

wicklung des räumlichen Vorſtellens .
Geſang : Esdur . Mehrſtimmige Tonalitätsübungen zu⸗

gleich als rhythmiſche und dynamiſche Übungen . Stimm⸗

umfang z —e .

Leibesübungen : Siehe 4. Schuljahr .

Für die Flächen⸗ und Körpermaße ſind im Unterricht folgende amt⸗

liche Abkürzungen anzuwenden . Flächenmaße : Quadratkilometer —

akm , Hektar — ha, Ar — a, Quadratmeter — am , Quadratdezimeter —

qdm , Quadratzentimeter — dom , Quadratmillimeter — dmm . Körper⸗

maße : Kubikmeter — Sbm , Kubikdezimeter — odm , Kubikzentimeter —

ccm , Hektoliter — hl , Liter — l, Milliliter — ml. Die amtlich zuge⸗

laſſenen Abkürzungen mit Potenzſchr eibung ( Eme, me, Gms, emé ,

mm , ms, dmé , mé , mm' ) ſind nur in denjenigen Schulen , zu deren

Lehraufgabe die Potenzlehre gehört und auch hier nur von derjenigen

Stufe ab, auf der die Schüler mit dem Potenzbegriff und der Potenz⸗

ſchreibung bekannt gemacht ſind , zu gebrauchen. Sie ſind daher in der

Volksſchule nicht zuläſſig . — Bktm . d. UM. v. 17. April 1914 , ABl .

Nr . XIV .
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Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden .

§ 27 .

8. Schuljahr .

Leſen : Siehe 6. Schuljahr .

Schönſchreiben : Siehe 6. Schuljahr .
Sprachlehre und Rechtf chreiben : Der mehrfach

zuſammengeſetzte Satz . Wiederholung der Wort⸗ und Satzlehre ,

hauptſächlich an Leſeſtücken . Erklärung beſonderer Ausdrücke

heimatlicher Mundart und volkstümlicher Sprachgebräuche . Ver⸗

deutſchung überflüſſiger Fremdwörter .
Rechtſchreibübungen wie im 7. Schuljahr .

Aufſatz : Siehe 6. Schuljahr .

Größenlehre : Fortſetzung des Vomhundertrechnens .

Rabatt⸗ und Durchſchnittsrechnungen . Wiederholungsaufgaben
aus ſämtlichen Gebieten des Geſchäftsrechnens .
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Berechnen des Oberflächeninh alts von Pyramide und Kegel
von Pyramiden⸗ und Kegelſtumpf . Das Körpermaß . Raumberech⸗
nung aller betrachteten Körper mit Ausnahme der Kugel .

Erdkunde : Die außereuropäiſchen Erdteile
nach den natürlichen Landſchaftsgebieten . Bodenreichtum , Tier⸗
und Pflanzenwelt . Staatenbildung . Die Völker der Erde . Das
Deutſchtum im Ausland . Einiges aus der Entdeckungs⸗ und
Kolonialgeſchichte . Unſer Handel , die bedeutendſten Verkehrs⸗ und
Handelsſtraßen der Weltwirtſchaft. Zuſammenfaſſende Wieder⸗
holung der Heimat⸗ und Vaterlandskunde in wirtſchafts⸗ , ver⸗
kehrs⸗ und kulturgeographiſcher Beziehung .

Vertiefung und Zuſammenfaſſung der Kenntniſſe vom Auf⸗
bau und der Veränderung der Erdoberfläche . Die wichtigſten Ge⸗
ſtirne und die bekannteſten Sternbilder

Geſchichte : Die Befreiungskriege . Baden als Verfaſſungs⸗
ſtaat . Der Zollverein . Die Eiſenbahnen Die Entwicklung von
Landwirtſchaft , Gewerbe und Handel . Die deutſchen Einheits⸗
beſtrebungen von 1848 bis 1871 . Die Gründung des Deutſchen
Reichs , Bismarck und Wilhelm I. Die wirtſchaftliche Entwicklung
Deutſchlands , Induſtrie und Arbeiterſtand . Die wichtigſten tech⸗
niſchen Erfindungen . Das Zeitalter Wilhelms II . , der Weltkrieg
und ſeine Folgen .

Einführung in die heutigen ſtaatlichen , wirtſchaftlichen und
geſellſchaftlichen Verhältniſſe .

Naturkunde : Einheimiſche und wichtige ausländiſche
Handelspflanzen . Geſundheitslehre mit der nötigen Aufklärung
über Genußgifte ( Tabak , Alkohol ) . Einfache chemiſche Vorgänge
aus dem täglichen Leben.

Magnetismus und Elektrizität im häuslichen und wirtſchaft⸗
lichen Leben , im Verkehrs⸗ und Nachrichtendienſt

Zeichnen : Erweiterung und Vertiefung des Lehrſtoffes
im 7. Schuljahr . Belichtungswirkungen . Perſpektiviſches Zeichnen
nach größeren Gegenf ſtänden der Ur ngebung .

Geſang : Anwendung der behandelten Tonarten beim

Liedgeſang . Einfache Ubungen in Moll . Stimmumfang A —3 “

Leibesübungen : Siehe 4. Schuljahr .
Das Turnen iſt zunächſt ein verbin dliches Unterrichtsfach für

Kn aben : es ſollte überall, wo die Verhältniſſe dies geltatten
gemäß § 35, letzter Abſatz , des Schulgeſetzes auch Pflichtfach für
die Mã d 0 n werden .

Auf derſelben geſetzlichen Grundlage beruht auch die Einfüh⸗

rung des Handfertigkeitsunterrichts für Knaben .

SchG . § 35. Bmkg .2. Wegen der Abkürzungen für die Körper⸗
maße vergl . Bmkg. zu § 26.
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